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Öffentliche Bekanntmachung zur Vergabe der 
Deutschlandstipendien für den Bewilligungszeitraum vom 
01.09.2023 bis 31.08.2024 gemäß § 3 Stipendienordnung  

 

Im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms schreibt die HTW Dresden 

zum Wintersemester 2023/24 Deutschlandstipendien aus. Die Stipendien 

zur Förderung begabter Studierender, die hervorragende Leistungen in 

Studium und Beruf erwarten lassen, werden jeweils zur Hälfte aus Mitteln 

privater Förderer (Unternehmen, Stiftungen oder Privatpersonen) und aus 

Mitteln des Bundes finanziert.  

Die HTW Dresden kann im Studienjahr 2023/24 bis zu 73 Stipendien 

vergeben. Die konkrete Anzahl und die entsprechende Verteilung auf 

Fachrichtungen richtet sich nach den eingegangenen Förderzusagen zum 

Zeitpunkt der Stipendienvergabe. 

Die Stipendien werden vorrangig nach Leistung und Begabung der 

Stipendienbewerbenden vergeben. Neben den bisher erbrachten 

fachlichen Leistungen und dem bisherigen persönlichen und ggf. 

beruflichen Werdegang werden bei der Auswahl der Stipendiatinnen und 

Stipendiaten u.a. gesellschaftliches Engagement und die Bereitschaft, 

Verantwortung zu übernehmen, berücksichtigt. 

Eine Bewerbung ist chancenreich, wenn die Bewerbenden zu den 

erfolgreichsten Studierenden des Jahrganges zählen.
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Die Höhe des Stipendiums beträgt monatlich 300 Euro und wird als nicht rückzahlbarer 

Zuschuss gewährt. Die Auszahlungsmodalitäten setzen voraus, dass d i e  S t i pe nd ia t in  bzw.  

der Stipendiat an der HTW Dresden immatrikuliert ist. Das Stipendium ist einkommensunabhängig 

und wird nicht auf die Leistungen nach dem BAföG angerechnet. 

Das Stipendium wird für zwei Semester bewilligt. 

Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn die bzw. der Studierende eine andere begabungs- und 

leistungsabhängige materielle Förderung gemäß § 1 Abs. 3 oder § 4 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes 

zur Schaffung eines nationalen Stipendienprogrammes (StipG) vom 21. Juli 2010 in der jeweils 

gültigen Fassung erhält; es sei denn, sie unterschreitet einen Monatsdurchschnitt von 30 Euro. 

Der Bewerbungszeitraum beginnt am 01.06.2023 und endet am 15.07.2023.  

Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online unter: https://bewerbung.dstip.de/htwd 

 

Folgende Nachweise (elektronische Kopie) sind beizubringen: 

• bei Studienbewerbern das Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung 

• bei Bewerbern im ersten und zweiten Fachsemester eines Bachelor- oder 

Diplomstudiengangs das Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung, 

• bei Studienbewerbern und Bewerbern im ersten und zweiten Fachsemester eines 

Masterstudiengangs das Zeugnis des vorangegangenen Studiums 

• die Immatrikulationsbescheinigung / bei Studienanfängern der Zulassungsbescheid 

• evtl. Nachweise über sonstige Fähigkeiten und Leistungen (in Kopie). 

 

Nach Bewerbungsschluss werden vom Prüfungsamt die Notenübersichten erstellt, zu einem vom 

Prorektorat Lehre und Studium festgelegten Stichtag. Dies erfolgt fakultätsweise (siehe § 8 Abs. 2 Nr. 

a StipO). Das Prüfungsamt leitet diese Listen an die stipendienverarbeitende Stelle weiter. 

 

Alle frist- und formgerecht eingegangenen Bewerbungen werden einer Auswahlkommission 

vorgelegt. Die Auswahlkommission schlägt dem Rektorat eine Liste von Studierenden vor, denen ein 

Stipendium gewährt werden soll. Auf dieser Grundlage entscheidet das Rektorat abschließend über 

die Gewährung der Stipendien.  



 

 
 

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten werden in schriftlicher Form durch die Prorektorin für Lehre 

und Studium über die Stipendienvergabe informiert und in diesem Zusammenhang zur 

formgebundenen Angabe der Bankverbindung aufgefordert. 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung eines Stipendiums besteht nicht. 

Anmerkungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten und Mitwirkungspflichten finden sich im 

beigefügten Hinweisblatt. 

  

 

Dresden, den 23.03.2023 

 

gez. Prof. Dr. Anne-Katrin Haubold 

Prorektorin Lehre und Studium  



 

 
 

Geplanter zeitlicher Ablauf* 

 

22. – 28. 

KW 

01.06. - 15.07.2023 Bewerbungszeitraum 

https://bewerbung.dstip.de/htwd 

28. – 35. KW 15.07. – 31.08.2023 Auswahlprozess 

38.KW 19.09.2023 Beschlussfassung des Rektorates zur 

Stipendienvergabe 

38./39.KW 20.09. – 30.09.2023 Bereitstellung der Bewilligungs- und 

Ablehnungsbescheide 

40./41.KW 01.10.-15.10.2023 2-wöchige Rückmeldefrist nach Bewilligung / 

Annahmeerklärung 

43. KW 26.10.2023 Feierliche Übergabe der Stipendien, mit 

anschließendem „Get- together“ der 

Stipendiaten und Förderer 

(* Änderungen und Anpassungen vorbehalten) 

 


